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 Veröffentlicht am 24.04.1990

Norm

ASVG §175 Abs2

Rechtssatz

Der Weg nach dem Ort der Tätigkeit wird ua dann unterbrochen, wenn sich der Versicherte nicht mehr in diese

Richtung fortbewegt, sondern zB am Straßenrand eine längere Unterhaltung führt oder eine andere private

Verrichtung einschiebt. Es sind jedoch immer die Besonderheiten des Einzelfalles zu beachten.

Entscheidungstexte

10 ObS 111/90
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Veröff: SSV-NF 4/65 = RZ 1993/49 S 148
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